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1.

3.

13.

15.

Art der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 des Baugesetzbuches - BauGB, §§ 1 bis 11 der
Baunutzungsverordnung - BauNVO)

Bauweise, Baulinien, Baugrenzen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, § 22 und 23 BauNVO)

Baugrenze

Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für
Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur
und Landschaft
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20, 25 und Abs. 6 BauGB)

Umgrenzung von Flächen für Maßnahmen zum Schutz,
zur Pflege
und Entwicklung von Natur und Landschaft
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 und Abs. 6 BauGB)

Sonstige Planzeichen

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches
(§ 9 Abs. 7 BauGB)

Sonstiges Sondergebiet "Photovoltaik-Freiflächenanlage"
(§ 12 Abs. 3a BauGB i. V. m. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB und § 11
BauNVO)

6.

8.

Verkehrsflächen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 und Abs. 6 BauGB)

Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung

Hauptversorgungs- und Hauptabwasserleitungen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 13 und Abs. 6 BauGB)

oberirdisch

Dieser Bebauungsplan und die Satzung über örtliche Bauvorschriften sind unter Einhaltung der im
Baugesetzbuch und in der Landesbauordnung (LBO) vorgeschriebenen Verfahren zur Aufstellung
von Bebauungsplänen und zur Aufstellung von Satzungen über örtliche Bauvorschriften nach dem
Willen des Gemeinderates zustande gekommen.

Villingen-Schwenningen,

gez. Detlev Bührer,
Erster Beigeordneter,
Bürgermeister

Solarpark_PowerToGas_Obere_Wiesen_UTM.dwgBlattgröße: in Millimeter 891x765

Stat. Nr.Maßstab  1 : 2000

Bebauungsplan mit örtlichen

 Bauvorschriften

gemäß § 74 Landesbauordnung (LBO)

 "Solarpark Obere Wiesen"

in den Stadtbezirken Villingen und Rietheim

Villingen-Schwenningen

Stadtplanungsamt
Datum Zeichen

gezeichnet: 18.12.2023 KG

geändert:

geändert:

geprüft:

Datum Zeichen

Villingen-Schwenningen, XX.XX.XXXX

Amtsleiter
gez. Matthias Hausmann
Stellv. Amtsleitung

VORENTWURF

AUFSTELLUNGSVERFAHREN
§2 Abs. 1 BauGB Aufstellung

Der Aufstellungsbeschluss wurde gefasst am: 09.11.2021
Ortsüblich bekannt gemacht am: 03.12.2021

§3 Abs. 1 BauGB Die Frühzeitig Beteiligung der Öffentlichkeit
Dem Bebauungsplanentwurf mit den örtlichen Bauvorschriften wurde
zugestimmt und die frühzeitige Beteiligung beschlossen am: 12.12.2023
Ortsüblich bekannt gemacht am: 00.00.2017
Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit erfolgte vom:     00.00.2017 bis 00.00.2017

§4 Abs. 1 BauGB Beteiligung der Behörden
Die Behörden wurde zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert
mit Schreiben vom: 00.00.2017

§ 3 Abs. 2 u. Öffentliche Auslegung des Entwurfes
§4 Abs. 2 BauGB Dem Bebauungsplanentwurf mit den örtlichen Bauvorschriften wurde

zugestimmt und seine Offenlage beschlossen am: 00.00.2047
Ortsüblich bekannt gemacht am: 00.00.2017
Die Offenlage erfolgte in der Zeit vom:        00.00.2017 bis 00.00.2017
Die Behörden wurden über die Offenlage informiert mit
Schreiben vom: 08.09.2017

§10 BauGB, u. Satzung
§4 GemO Die fristgemäß vorgebrachten Anregungen und Bedenken und

die Stellungnahmen der Behörden wurden durch den
Gemeinderat geprüft und abgewogen am:  00.00.2017
Der Bebauungsplan mit den örtlichen Bauvorschriften wurde als
Satzung beschlossen am:  00.00.2017

Villingen-Schwenningen,

gez. Detlev Bührer
Erster beigeordneter, Bürgermeister

§10 BauGB, Inkrafttreten
§4 GemO Der Satzungsbeschluss wurde ortsüblich bekannt gemacht am: 00.00.2015

Das Ergebnis der Abwägung wurde den Personen und Behörden,
die Anregungen vorgebracht haben, mitgeteilt mit Schreiben vom: 00.00.2015

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rechtsgrundlagen Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03. November 2017 (BGBl. I S. 3634), das zuletzt

durch Artikel 1 des Gesetzes vom 23. August 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 221) geändert worden ist.

Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634),
das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 3. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 176) geändert worden ist

Planzeichenverordnung (PlanZV) vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58), die zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes
vom 14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1802) geändert worden ist

Landesbauordnung (LBO) für Baden-Württemberg in der Fassung vom 5. März 2010, zuletzt geändert durch Gesetz vom
13. Juni 2023 (GBl. S. 170)

Gemeindeordnung (GemO) für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 581, 698), zuletzt geändert
durch Artikel 4 des Gesetzes vom 27. Juni 2023 (GBl. S. 229, 231).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Katasterunterlagen Die Kartengrundlage stimmt mit der Katastergrundlage überein                                  Stand: Oktober 2023
§ 1 Abs. 2 PlanzV

gez. Steffen Wölfel
Amtsleitung

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Planbearbeitung Stadtplanungsamt der Stadt Villingen-Schwenningen                                             SB: Herr Schöne

gez. Matthias Hausmann
Stellv. Amtsleitung

M = 1:2000

TEXTLICHE FESTSETZUNGEN

A. Planungsrechtliche Festsetzungen

1. Art der baulichen Nutzung

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB und § 11 BauNVO)

Das sonstige Sondergebiet "Photovoltaik-Freiflächenanlage" dient der Errichtung einer

Photovoltaik-Freiflächenanlage mit den erforderlichen Nebenanlagen und technischen Einrichtungen.

Zulässig sind folgende Nutzungen:

- Anlagen und Gebäude zur Solarenergienutzung (Photovoltaik) mit Modulen in Senkrechtaufstellung

("Agri-PV"),

- zugehörige Nebenanlagen, die für den technischen Betrieb einer Photovoltaikanlage

  erforderlich sind,

- Anlagen zur Herstellung und Speicherung von Wasserstoff (Elektrolyseure),

- Einfriedigungen,

- landwirtschaftliche Nutzungen.

2. Maß der baulichen Nutzung

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB und § 16 -20  BauNVO)

2.1 Grundflächenzahl (GRZ)

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB und § 19 BauNVO)

Die Grundflächenzahl wird mit 0,05 festgesetzt.

Eine Überschreitung der Grundflächenzahl durch in § 19 Abs. 4 Satz 1 BauNVO genannte Anlagen ist nicht

zulässig.

2.2    Höhe baulicher Anlagen

   (§ 9 Abs. 3 BauGB und § 18 BauNVO)

Die Höhe baulicher Anlagen darf höchstens 2,0 m betragen.

Die maximale Gebäudehöhe wird auf 4,0 m festgesetzt.

Unterer Bezugspunkt für die Höhe baulicher Anlagen ist die Oberkante des vorhandenen natürlichen

Geländes. Oberer Bezugspunkt der baulichen Anlagen ist der höchste Punkt der baulichen Anlage.

3. Flächen oder Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und

Landschaft

(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

3.1 Fläche A:

Die vorhandenen Gehölz- und Baumstrukturen sind zu erhalten.

3.2 Maßnahmen zum Schutz des Bodens und der Natur

Die Module sind einzurammen. Das Bohren der Fundamente ist auf das Minimum zu beschränken und ist

nur dann zulässig, wenn der Bodenaufbau ein Einrammen nicht zulässt. Um bau- und betriebsbedingte

Bodenverdichtung zu vermeiden, sollte das Befahren bei Nässe unterbleiben.

Der Reihenabstand zwischen den Modulreihen muss mindestens 10 m betragen.

4. Anpflanzung und Erhalt von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen

(§ 9 Abs. 1 Nr. 25b BauGB)

Gehölz- und Baumstrukturen sind zu erhalten und zu qualifizieren. Teilweise werden Blühstreifen an den

Feldrändern festgesetzt.

B. ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFTEN GEMÄß § 74 LBO

1. Dächer von Gebäuden (§ 74 Abs. 1 Nr. 1 LBO)

Gebäude (z. B. Trafostationen oder Anlagen zur Herstellung von Wasserstoff) sind nur mit Flachdächern

zulässig.

2. Einfriedungen (§ 74 Abs. 1 Nr. 3 LBO)

Einfriedungen sind nur als Maschendraht- oder Gitterzaun mit einer Höhe von bis zu 2,50 m über der

Geländeoberfläche zulässig. Der Abstand zwischen Boden und Zaunfeld muss mindestens 15 cm betragen.

Zauntore dürfen eine Breite von vier Metern nicht überschreiten.

3. Ordnungswidrigkeiten (§ 75 LBO)

Ordnungswidrig handelt, wer den vorgenannten örtlichen Bauvorschriften der Satzung vorsätzlich oder

fahrlässig zuwiderhandelt. Zuwiderhandlungen gegen die örtlichen Bauvorschriften können gem. § 75 Abs.

3 Nr. 2 und Abs. 4 LBO als Ordnungswidrigkeit mit einer Geldbuße bis zu 100.000 € geahndet werden.

C. HINWEISE

1. Denkmalpflege / Archäologie

Sollten bei der Durchführung vorgesehener Erdarbeiten archäologische Funde oder Befunde entdeckt

werden, ist dies gemäß § 20 DSchG umgehend der Unteren Denkmalschutzbehörde der Stadt

Villingen-Schwenningen anzuzeigen.

Archäologische Funde (Steinwerkzeuge, Metallteile, Keramikreste, Knochen, etc.) oder Befunde (Gräber,

Mauerreste, Brandschichten, auffällige Erdverfärbungen, etc.) sind bis zum Ablauf des vierten Werktages

nach der Anzeige in unverändertem Zustand zu erhalten, sofern nicht die Denkmalschutzbehörde mit einer

Verkürzung der Frist einverstanden ist. Auf die Ahndung von Ordnungswidrigkeiten (§ 27 DSchG) wird

hingewiesen. Bei der Sicherung und Dokumentation archäologischer Substanz ist zumindest mit

kurzfristigen Leerzeiten im Bauablauf zu rechnen. Ausführende Baufirmen sind hierüber vom Bauleiter

schriftlich in Kenntnis zu setzen.

2. Niederschlagswasser

Niederschlagswasser ist auf dem Grundstück zurückzuhalten und zu versickern.  Anlagen zur dezentralen

Niederschlagswasserbeseitigung sind entsprechend den allgemein anerkannten Regeln der Technik

herzustellen, zu unterhalten und zu bemessen. Die Mulden- bzw. Flächenversickerung ist nach dem

Arbeitsblatt DWA-A 138 zu bemessen. Punktuelle oder linienförmige Versickerungen wie z.B.

Sicker-Schächte und Rigolen, bei denen die Oberbodenpassage umgangen wird, sind unzulässig. Die auf

den Grundstücken zu befestigenden Flächen (Wege) sind auf das unbedingt erforderliche Maß zu

beschränken und sind mit einem Gefälle zu angrenzenden Grünflächen oder Versickerungsmulden auf dem

eigenen Grundstück zu versehen.

3. Bodenschutz

3.1  Umgang mit Bodenmaterial

Gemäß § 202 BauGB ist Mutterboden, der bei der Errichtung und Änderung baulicher Anlagen sowie bei

wesentlichen anderen Veränderungen der Erdoberfläche ausgehoben wird, in nutzbarem Zustand zu

erhalten und vor Vernichtung oder Vergeudung zu schützen. Das bei den Bautätigkeiten anfallende

Bodenmaterial ist getrennt nach humosem Oberboden und kulturfähigem Unterboden auszubauen und

soweit als möglich an geeigneten Stellen innerhalb des Plangebietes wiederzuverwerten (z. B. zum

Massenausgleich) oder einer sinnvollen Verwertung zuzuführen. Bei der Verwertung von Bodenmaterial ist

die DIN 19731 zu beachten.

Bei Baumaßnahmen ist darauf zu achten, dass nur so viel Mutterboden abgeschoben wird, wie für die

Erschließung des Baufeldes oder den Bau von Kabelgräben unbedingt notwendig ist. Kulturboden soll

möglichst nicht befahren werden. Wenn das Befahren unvermeidlich ist, darf der Boden nur durch

Kettenfahrzeuge mit geringer Bodenbelastung (< 4 N/cm2) befahren werden. Unnötiges Befahren oder

Zerstören von Mutterboden auf verbleibenden Freiflächen ist nicht zulässig. Baustraßen sollen möglichst

dort geplant werden, wo später befestigte Flächen sind. Durch Befahrung mit Baufahrzeugen

hervorgerufene Bodenverdichtungen sind bei abgetrocknetem Bodenzustand wieder aufzulockern.

Bodenarbeiten sollten grundsätzlich nur auf gut abgetrocknetem und bröseligem Boden und bei

niederschlagsfreier Witterung erfolgen. Ein erforderlicher Bodenabtrag ist schonend und unter sorgfältiger

Trennung von Mutterboden und Unterboden durchzuführen. Die Zwischenlagerung von humosem

Oberboden und kultivierbarem Unterboden ist möglichst zu vermeiden. Wenn eine Zwischenlagerung

unvermeidbar ist, hat diese in max. 2 m hohen Mieten zu erfolgen, die durch Profilierung und Glättung vor

Vernässung zu schützen sind. Bei längeren Lagerungszeiten sind die Mieten mit geeigneten Pflanzenarten

zu begrünen.

Bodenmaterial, welches von außerhalb in das Plangebiet antransportiert und eingebaut wird, ist vor dem

Auf- und Einbringen analytisch untersuchen zu lassen. Selbiges gilt für mineralische Abfälle zur Verwertung

(z. B. Recycling-Bauschutt), sofern diese nicht einer externen Qualitätsüberwachung unterliegen. Ein

entsprechender Nachweis (Herkunft, Deklarationsanalytik einer repräsentativen Mischprobe) ist zu führen

und unaufgefordert an das Landratsamt - Amt für Umwelt, Wasser- und Bodenschutz - zu übermitteln.

Beim Einbringen von nicht zum Plangebiet gehörendem Bodenmaterial in die durchwurzelbare

Bodenschicht sind die Vorsorgewerte der Bundes Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV) in

der gültigen Fassung einzuhalten. Sofern das Bodenmaterial nicht zum Erstellen einer durchwurzelbaren

Bodenschicht dient, sind die Vorgaben der Verordnung über Anforderungen an den Einbau von

mineralischen Ersatzbaustoffen in technische Bauwerke (Ersatzbaustoffverordnung - ErsatzbaustoffV) vom

09.07.2021 bzw. die zu diesem Zeitpunkt gültigen, gesetzlichen Regelungen zu beachten.

Unabhängig davon ist im Rahmen der üblichen Bauüberwachung vom Beginn der Anlieferung bis zum

Abschluss des Einbaus des nicht zum Plangebiet gehörenden Bodenmaterials eine sensorische Prüfung

durchzuführen. Auffälligkeiten sind zu dokumentieren und dem Landratsamt - Amt für Umwelt, Wasser-und

Bodenschutz - mitzuteilen.

3.2  Bodenschutzkonzept / Bodenkundliche Baubegleitung

Gemäß § 2 Abs. 3 Landes-Bodenschutz- und Altlastengesetz (LBodSchAG) ist bei Vorhaben, die auf mehr

als 0,5 Hektar auf natürliche Böden einwirken, vom Vorhabenträger ein Bodenschutzkonzept zu erstellen.

Beträgt die Fläche, auf der ein Vorhaben ausgeführt wird, mehr als 1,0 Hektar, so kann das Amt für

Umwelt, Wasser- und Bodenschutz als zuständige Bodenschutz- und Altlastenbehörde vom

Vorhabenträger die Bestellung einer fachkundigen bodenkundlichen Baubegleitung verlangen, welche die

Einhaltung der Vorgaben aus dem Bodenschutzkonzept überwacht. Erfahrungsgemäß wird bei

Durchführung der vorgesehenen baulichen Maßnahmen (Versiegelung, Erschließungsarbeiten, flächenhafte

Befahrung mit schwerem Gerät, Bodenumlagerungen etc.) im Bereich des gesamten Plangebietes (15 ha)

auf natürliche Böden eingewirkt. Aus diesem Grund ist dem Amt für Umwelt, Wasser- und Bodenschutz

spätestens 6 Wochen vor Beginn der Bauarbeiten ein Bodenschutzkonzept vorzulegen, in dem darzustellen

ist, auf welche Weise Beeinträchtigungen vermieden werden. Die Arbeiten sind von einer bodenkundlich

ausgebildeten Fachperson begleiten zu lassen (bodenkundliche Baubegleitung).

3.3  Altlasten / schädliche Bodenbelastungen / geogene Bodenbelastungen

Innerhalb des Plangebietes befinden sich die Altablagerungen „Ablagerungen im Läger“ und

„Makadammischanlage W. Götz“. Erdarbeiten im Bereich dieser Flächen dürfen nur mit

fachgutachterlicher Begleitung durchgeführt werden. Die Entsorgung von Bauaushub aus diesen Bereichen

oder bei optischen oder geruchlichen Auffälligkeiten darf nur mit entsprechender gutachterlicher

Deklarationsanalytik und unter Berücksichtigung der geltenden abfallrechtlichen Bestimmungen erfolgen.

Vorhandene Grundwassermessstellen sind zu erhalten.

4. Ausschlussfrist für Gehölzbeseitigungen und Schutz sonstiger Vegetation

Gemäß § 39 Abs. 5 Nr. 2 BNatSchG dürfen Bäume und Sträucher nicht in der Zeit zwischen 1. März bis

zum 30. September abgeschnitten, auf den Stock gesetzt oder gerodet werden.

Bei Bauarbeiten ist für ausreichenden Schutz der zu erhaltenen Vegetation Sorge zu tragen. Die DIN 18920

(Schutz von Bäumen, Pflanzenbeständen und Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen) ist zu beachten.

Bodenverdichtungen und Ablagerungen im Bereich der Kronentraufe von Gehölzen sind zu vermeiden. Dies

gilt sowohl für die Gehölze im Plangebiet als auch auf den Nachbargrundstücken.

5. Immissionen

Landwirtschaftliche Immissionen in Form vom Staub, Spritzmitteln oder Ähnlichem auf den Solarmodulen,

die auch bei Bewirtschaftung der umliegenden Landwirtschaftsflächen nach den Grundsätzen der guten

fachlichen Praxis nicht ausgeschlossen werden können, sind zu dulden.

Blendwirkungen von der PV-Anlage auf den öffentlichen Verkehrsraum sind zu vermeiden.

6. Flurschäden

Öffentliche Wege, die durch die Baumaßnahme beansprucht werden, sind durch den Betreiber

entsprechend dem ursprünglichen Zustand wiederherzustellen.

Auszug (unmaßstäblich) aus dem Flächennutzungsplan 2009 der
Verwaltungsgemeinschaft
Villingen-Schwenningen; wirksam seit dem 28.02.1998.

LEGENDE
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